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§ 23 S-ROG 2009 § 23
 S-ROG 2009 - Salzburger Raumordnungsgesetz 2009

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

(1) Als Grundlage für die Entwicklung der Gemeinde, im Besonderen für die Flächenwidmungsplanung und

Bebauungsplanung, hat die Gemeinde ein Räumliches Entwicklungskonzept (REK) zu erstellen.

(2) Das Räumliche Entwicklungskonzept besteht aus einem Textteil (räumliche Entwicklungsziele und -maßnahmen)

und einer planlichen Darstellung (Entwicklungsplan) mit dem erforderlichen Wortlaut.

(3) Das Räumliche Entwicklungskonzept bindet die Gemeinde im Rahmen ihrer Planungen, begründet aber keine

Rechte Dritter.

In Kraft seit 01.04.2009 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 23 S-ROG 2009 § 23
	S-ROG 2009 - Salzburger Raumordnungsgesetz 2009


